
Wer zu nah kommt, geht zu weit
Sexualisierte Gewalt an der DHBW



Diese Broschüre richtet sich an dich und Sie, an alle Studierenden, 

Kooperationspartner*innen, Lehrbeauftragten, Professor*innen und Mitarbeitenden 

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wir wollen damit einen Diskurs über Grenzverletzungen 

und sexualisierte Gewalt im Hochschulbetrieb und im praktischen Studium anstoßen. 

Auch an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg gibt es solche Grenzverletzungen 

bis hin zu sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt. 

Durch einen offenen Umgang mit dem Thema erhoffen wir uns, Fälle sexualisierter Belästigung/Gewalt 

möglichst gering zu halten und uns alle im Hinblick auf einen wertschätzenden, grenzachtenden 

Umgang zu sensibilisieren. 

Diese Broschüre entstand auf Initiative des Referats für Chancengleichheit und Gleichstellung der 

Verfassten Studierendenschaft in Kooperation mit dem Arbeitskreis „A-Team“ der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen und Studenten der DHBW-Ravensburg.

Vom Witz zur sexualisierten Gewalt

Absichtliche Belästigung 
oder nur „so eine Art?“

Umgang mit sexueller Belästigung/Gewalt 
an der DHBW 

Was wenn…? 

Kontakte in der Übersicht

Vorwort Inhalt
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Vom Witz zur sexualisierten Gewalt

Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Ge-

walt liegt vor, wenn ein unerwünschtes, sexuell 

bestimmtes Verhalten bezweckt oder bewirkt, 

dass die Würde der betreffenden Person verletzt 

wird (Satzung der DHBW zum Schutz vor sexuel-

ler Belästigung).

Wann aber verletze ich die Würde  

meines Gegenübers?  
Wenn ich jemanden demütige, bloßstelle oder 

erniedrige, verletzte ich seine Würde. 

Dass aber die Grenzen zwischen „harmlosem“ 

(weil nicht zielgerichtet bewusst entwürdigend) 

unangemessenem Verhalten und sexualisierter 

Belästigung/Gewalt nicht leicht zu erkennen sind, 

ist uns allen klar. 

Ein paar Beispiele sollen verdeutlichen, 

welches Verhalten zu sexualisierter  

Belästigung/Gewalt gezählt wird:

Bemerkungen mit sexuellem Inhalt, 

zum Beispiel:

• sexuell herabwürdigender Sprachgebrauch

• sexistische Witze,

• Gesten und nonverbale Kommentare 

 mit sexuellem Bezug. 

Deshalb müssen wir miteinander sprechen, um 

Grenzen zu verdeutlichen.

Wer also verfügt über die  
Definitions- oder Deutungsmacht?

Grundsätzlich gilt, dass die Person, die sich 

verletzt fühlt, ihre Grenzen definiert. Am Arbeits- 

oder Studienplatz ist das Benennen von Grenzen 

gegenüber Arbeitgebenden, Professor*innen und 

auch (Studien)-Kolleg*innen nicht immer einfach. 

Denn es ist dort oft nicht möglich, dem Verhalten 

auszuweichen. Treffe ich mich privat mit Men-

schen, deren Witze ich als grenzüberschreitend 

empfinde, kann ich leichter entscheiden, diesen 

aus dem Weg zu gehen. Meiner Studienganglei-

tung kann ich weder als Studierende*r noch als 

Assistenz ausweichen. 

Zeigen und sichtbares Anbringen 

von pornografischen Darstellungen, 

insbesondere 
• jegliche Form von Pornographie 

• sexistische Darstellungen in Skripten  

 oder Präsentationen.

Unerwünschte sexuelle Handlungen und  

Aufforderungen zu diesen, insbesondere 
• sexuell bestimmte körperliche Berührungen, 

• körperliche Übergriffe, 

• Aufforderung zu sexuellem Verhalten,  

 und Nötigung mit sexuellem Hintergrund.

Besonders schwerwiegend sind sexuelle Diskri-

minierung, Belästigung und Gewalt dann, wenn 

ein Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt wird!   
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Absichtliche Belästigung oder nur „so eine Art“?

Achtung! Nicht jeder schlechte Witz oder 

dumme Spruch ist böse oder sexuell belästigend 

gemeint, kann aber beim Gegenüber ungute 

Gefühle, Bauchweh oder schlicht ein komisches 

Gefühl verursachen. 

Wenn das bei mir der Fall ist, ist es gut, mich 

selbst ernst zu nehmen und Grenzen zu  

setzen. Dabei ist zu beachten, dass 

• nur ich meine eigenen Grenzen kenne   

 (andere können das nicht wissen).

• ich meinem Gegenüber stets sagen darf,  

 wenn ich mich unwohl fühle.

• ein Hinweis auf die Grenzverletzung nicht  

 gleich ein Angriff ist. Und auch entspre- 

 chend kommuniziert werden kann.

• auch ich Grenzen anderer verletzen  

 könnte und es deshalb hilfreich ist,  

 mich zusätzlich über deren und meine Grenzen 

 auszutauschen. 

Kommunikation kann uns dabei helfen, mög-

liche Missverständnisse schnell zu klären und 

einen offenen und sicheren Umgang miteinander 

zu haben. Unsere eigenen, und die Grenzen der 

anderen zu achten, fällt so viel leichter.
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Was tue ich, wenn…?

Ich suche Öffentlichkeit: 
Das Zurückweisen vor anderen bekräftigt meine 

Aussage. Ich kann auch direkt umstehende Leute 

um Hilfe bitten. Hilfreich ist, Menschen direkt 

anzusprechen: „

Sie, der Herr mit der braunen Jacke, 

bitte helfen Sie mir!“

Ich darf mich wehren! 
Manche Menschen brauchen ganz klare Ansagen, 

damit sie ihr Verhalten ändern. Klare Ansagen 

führen in sehr vielen Fällen dazu, dass eine 

Verhaltensänderung eintritt. Es ist gut, unmiss-

verständlich klarzumachen, wenn Verhalten 

unerwünscht ist, z.B.:  

„Ich will keine Bemerkungen wie „...“ „

von Ihnen hören!“  

„Nehmen Sie sofort ihre Hand weg!“  

„Weshalb schauen Sie mich so an? 

Das will ich nicht“; 

„Diese Bemerkung empfinde ich persönlich als 

grenzverletzend, bitte lassen Sie das in Zukunft.“

…ich von sexueller Belästigung/Gewalt

betroffen bin?

Ich kann meinem Gefühl trauen und bin nicht 

alleine! Je nach Situation kann ich direkt auf die 

andere Person zugehen um den Vorfall zu klären. 

Folgende Worte könnten hilfreich sein: 

„Wenn Sie mich so ansehen, bekomme ich ein 

beklemmendes, schlechtes u. ä. Gefühl“; 
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Ich ignoriere und bagatellisiere die Belästi-

gung nicht, denn ich weiß, dass dies dazu führt, 

dass das Verhalten noch massiver wird.

Ich schaffe Distanz indem ich mich zum Beispiel 

nicht einfach duzen lasse. 

So wird auch Außenstehenden klar, dass meine 

Beziehung nicht dem entspricht, wie es vermutlich 

aussieht.

Ich notiere, was ich erlebe: Es ist hilfreich, wenn 

ich mir Zeit, Ort und die genaue Begebenheit, die 

sich zugetragen hat aufschreibe. Auch mögliche 

Zeuginnen oder Zeugen notiere ich. 
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Ich sichere Beweise, indem ich Kleidung, die 

DNA-Spuren (Sperma) enthalten könnte einfriere, 

Mails, WhatsApp, Chat-Nachrichten speichere. 

Wenn ich mich entschließe, Anzeige zu er-

statten, hole ich mir auf jeden Fall juristi-

schen Beistand: Fachberatungsstellen oder die 

Ansprechpersonen an der DHBW kennen sich aus 

und beraten da gerne.



…ich von sexueller Belästigung/Gewalt 

erfahren habe?

Nicht alle Betroffenen können sich aus eigener 

Kraft helfen. Oft spielen Scham und Angst eine 

große Rolle. Das Gespräch mit der betroffenen 

Person kann hier sehr helfen. 

Oft tendiere ich dazu, Schritte ohne das Einver-

ständnis der betroffenen oder möglicherweise 

betroffenen Person zu unternehmen. 

Aber: das lasse ich sein, dafür spreche ich mit 

einer der Ansprechpersonen.

Wenn mir eine Person durch belästigendes 

Verhalten auffällt, kann ich diese ansprechen 

oder meine Sorgen mit den Ansprechpersonen 

besprechen.
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…mir sexuelle Belästigung/Gewalt 

vorgeworfen wird?

Wenn mir selbst belästigendes Verhalten 

vorgeworfen wird kann ich versuchen, mit anderen 

darüber zu sprechen. Vielleicht gab es ein 

Missverständnis, oder aber ich habe unbewusst 

eine Grenze verletzt. So etwas ist menschlich 

und kann oft durch das Gespräch geklärt werden.

Grundsätzlich kann ich mich in allen Fragen an 

die Ansprechpersonen oder andere Fachleute 

wenden. 

 



Hilfe gibt’s hier: 
Um alle Mitglieder der Hochschule vor sexualisier-

ter Belästigung/Gewalt zu schützen, haben wir an 

jedem Standort zwei Ansprechpersonen eingerich-

tet. Diese sind geschult und unterstützen alle, die 

Fragen zum Thema haben. Die Ansprechpersonen 

arbeiten in einem Team und in Kooperation mit 

externen Stellen. Sie haben auch die Aufgabe, 

immer wieder über das Thema zu informieren 

und damit zu sensibilisieren.

Es gibt ein verbindliches Verfahren, das im 

Internet veröffentlicht ist und klare ethische 

Richtlinien, wie Vertraulichkeit und enge 

Abstimmung im Vorgehen. 

Weitere Ansprechpersonen 
in Deutschland

www.dgfpi.de/mitgliederdatenbank.html 

Villingen-Schwenningen

Prof. Dr. Anja Teubert 

Schrambergerstraße 24
Raum 115   
07720 3906-211   
Teubert@dhbw-vs.de

Prof. Dr. Clive Flynn 
Erzbergerstraße 30 
Gebäude B, Raum 104 
07720 3906-412
Flynn@dhbw-vs.de

Alle Informationen zum Thema und offizielle 

Dokumente wie die Satzung, befinden sich auf 

der DHBW-Seite bzw. den jeweiligen Stand-

orten.

Was tut die DHBW

Fachberatungsstellen im Umkreis von 
Villingen-Schwenningen

Grauzone e.V. - Hilfe bei sexueller Gewalt
Mühlenstraße 42, 78166 Donaueschingen
0771 4111, info@grauzone-ev.de

Frauen helfen Frauen Schwarzwald-Baar e.V.
78054 Villingen, 07721 4054022, buero-vs@fhf-sbk.de

Phönix – gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch e.V.
Bahnhofstraße 11, 78532 Tuttlingen, 
07461 770550, anlaufstelle@phönix-tuttlingen.de 

Frauen helfen Frauen- 
Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in 
Notsituationen und schwierigen Lebenslagen
Hohlengrabengasse 7, 78628 Rottweil 
0741 41314, info@fhf-auswege.de

14 15



Wer zu nah kommt, geht zu weit
Sexualisierte Gewalt an der DHBW

Impressum
Verfasste Studierendenschaft
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg

Lorenz Harder
www.dhbw.de
studierendenschaft@dhbw.de

Prof. Dr. Anja Teubert 
Teubert@dhbw-vs.de

Schrambergerstraße 24
78054 Villingen-Schwenningen

Design
Büro für Gestaltung 
0771-5146

Bildnachweise
Titel: Brad Pict/stock.adobe.com
Innenenseiten: NLshop/stock.adobe.com


